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Worum geht es?

Die Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe GmbH stellt für die Abwicklung von Maßnahmen nach  
§ 1 Absatz 1 der Gassicherungsverordnung (GasSV) sowie von Solidaritätsmaßnahmen nach § 2a des Energiesicherungs-
gesetzes (EnSiG) eine digitale Plattform – die Sicherheitsplattform Gas – bereit. In Vorbereitung auf eine mögliche 
Gasmangellage erhebt die Bundesnetzagentur über die Sicherheitsplattform Gas unter anderem Daten von den 
Betreibern von Gasspeicheranlagen sowie von den Nutzern von Gasspeicheranlagen. Im Rahmen dieser Datenerhebung 
fragt die Bundesnetzagentur die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem EnSiG notwendigen Informationen über
die Sicherheitsplattform ab.

Rechtsgrundlage: § 1a GasSV

Wer ist betroffen?

Die Betreiber von Gasspeicheranlagen nach § 3 Nummer 6 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und die Nutzer  
von Gasspeicheranlagen sind verpflichtet, sich innerhalb eines Monats nach Bereitstellung der Plattform auf dieser  
zu registrieren.

Was muss in Zukunft übermittelt werden?

Innerhalb eines Monats nach Bereitstellung der Plattform sind die erforderlichen Unternehmensdaten, insbesondere  
auch sämtliche für die Erstellung und Zustellung von Verfügungen erforderlichen Kontaktdaten, anzugeben und bei 
Änderungen zu aktualisieren, vgl. § 1a Abs. 3 GasSV. Plattformteilnehmer sind zudem verpflichtet, unverzüglich nach 
Registrierung sämtliche auf der Plattform abgefragten Informationen auf dieser anzugeben und diese fortlaufend zu 
aktualisieren, vgl. § 1a Abs. 6 S. 1 und S. 5 GasSV.

Warum ist die erweiterte Datenübermittlung erforderlich?

Die auf der Sicherheitsplattform anzugebenden Daten stellen wichtige Informationen für Entscheidungen der  
Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler im Fall einer Gasmangellage dar. Die Datengrundlage unterstützt den  
Bundeslastverteiler insbesondere bei der Entscheidung über erforderliche Versorgungsreduktionen und Ausspeiche-
rungen von Gasmengen im Krisenfall. Die Sicherheitsplattform Gas bietet im Krisenfall der BNetzA in der Rolle als 
Bundeslastverteiler zudem die Möglichkeit, mit allen Beteiligten zu kommunizieren und zu interagieren.

Wo finde ich detailliertere Informationen?

Weitere Informationen finden Sie in den FAQ des Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe GmbH.
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